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wenn man differenziert argumentiert. Die Vereinfa-
cher haben es leichter. Bei ihnen ist der Beifall ist grö-
ßer. Aber sie bereiten den Boden für jene, die später 
als Linksextreme, Rechtsextreme oder Islamisten 
unterwegs sind. Jeder von uns kann hier einen Bei-
trag leisten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Ich darf Sie bitten, am Redner-
pult zu bleiben. Zwischenzeitlich haben, wenn ich es 
richtig verstanden habe, beide Fragesteller ihre Zwi-
schenfrage zurückgezogen. Es gibt aber eine ange-
meldete Kurzintervention des Abgeordneten 
Beckamp. 

Roger Beckamp*) (AfD): Vielen Dank für Ihre Aus-
führungen, Herr Minister. – Im Kampf gegen Extre-
mismus sind wir uns absolut einig. Das Störgefühl, 
das wir haben, bezieht sich auf die Art, wie dieser 
Kampf aktuell geführt wird. In der Antwort auf unsere 
Große Anfrage haben Sie ausgeführt, dass über 200 
Straftaten im Zusammenhang mit der Landtagswahl 
im letzten Jahr vonstattengegangen sind. Über 80 % 
davon richteten sich gegen die AfD. 

In der Statistik der politisch motivierten Kriminalität 
2017, die Sie uns mitgeliefert haben, tauchen zum 
Beispiel null Straftaten 

(Andreas Keith [AfD]: Gewaltstraftaten!) 

– Gewaltstraftaten – in Bochum auf. Aber tatsächlich 
wurde ein Abgeordneter in Bochum einen Tag vor 
der Landtagswahl gewalttätig angegangen; das 
wurde auch gemeldet. Tatsächlich wurde im letzten 
Jahr ein junger Mann, ein Mitglied der AfD, massiv 
von der Antifa verletzt, auch am Jochbein. Der Mann 
ist fast erblindet und leidet noch heute unter massi-
ven Beeinträchtigungen. 

Diese Taten tauchen nicht auf. Ehrlich gesagt – wir 
sind da sehr nah dran –, wird auch null an der Ermitt-
lung und Aufklärung dieser Taten gearbeitet. Wir ha-
ben ein massives Störgefühl in Bezug darauf, wie 
dieser Kampf gegen links von Ihnen geführt wird. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Sie können davon 
ausgehen, dass alle Straftaten, die in Nordrhein-
Westfalen gemeldet werden, von den Gerichten und 
Sicherheitsbehörden verfolgt werden. Wenn sie 
nachgewiesen sind, werden sie auch bis in die letzte 
Konsequenz verfolgt. 

Falls Sie einen Fall kennen, in dem das nicht passiert 
ist, nennen Sie bitte Ross und Reiter. Dann gehe ich 
dem nach. Ansonsten ist das nur Stimmungsmache. 
Bitte nennen Sie mir den Fall ganz konkret. Wir wer-
den dem nachgehen. Wenn Sie recht haben, bekom-
men Sie recht. Und wenn Sie unrecht haben, gehen 

Sie bitte auch hier ans Pult und sagen: Ich habe mich 
geirrt. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von Roger 
Beckamp [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, so-
dass wir am Ende von Tagesordnungspunkt 5 ange-
langt sind. 

Ich schließe damit die Aussprache und stelle fest, 
dass die Große Anfrage 3 der AfD-Fraktion erledigt 
ist. 

Ich rufe auf: 

6 Gesetz zur Änderung des Verfassungsge-
richtshofgesetzes – Einführung der Individual-
verfassungsbeschwerde zum Verfassungsge-
richtshof 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2122 

Beschlussempfehlung 
und Bericht  
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/3054 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3003 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3136 – Neudruck 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU dem Abgeordneten Dr. Geerlings das 
Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Dr. Jörg Geerlings (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn wir als Abgeordnete des Land-
tags Nordrhein-Westfalen heute den Antrag von 
CDU und FDP sowie die Änderungsanträge be-
schließen, werden wir eine Individualverfassungsbe-
schwerde vor dem Verfassungsgerichtshof in Nord-
rhein-Westfalen einführen. Ich glaube, wir können 
mit Fug und Recht sagen, ohne zu übertreiben: Da-
mit schreiben wir ein Stück weit Rechtsgeschichte. 
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Bislang kann niemand den Verfassungsgerichtshof 
des Landes mit der Behauptung anrufen, durch die 
öffentliche Gewalt des Landes – das heißt: durch ein 
Handeln oder Unterlassen einer Behörde des Lan-
des, durch eine gerichtliche Entscheidung oder un-
mittelbar oder mittelbar durch ein Gesetz – in einem 
seiner in der Landesverfassung enthaltenen Grund-
rechte verletzt zu sein.  

Ein wirkungsvoller Individualrechtsschutz vor Grund-
rechtsbeeinträchtigungen durch die öffentliche Ge-
walt des Landes ist bislang nicht gegeben. Das wol-
len wir mit der Einführung der Verfassungsbe-
schwerde zum Verfassungsgerichtshof ändern. 

Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ge-
währt den Menschen in unserem Land eine Vielzahl 
von Grundrechten. Das sind zum einen die über 
Art. 4 Abs. 1 inkorporierten Grundrechte und staats-
bürgerlichen Rechte des Grundgesetzes sowie zum 
anderen die eigenen Grundrechte, die der Katalog in 
der Landesverfassung ausweist. 

Doch bislang fehlt es an einem prozessualen Spie-
gelbild für diese Grundrechte. Der Bedarf ist gerade 
da am größten, wo die Landesverfassung grund-
rechtliche Gewährleistungen enthält, die über dieje-
nigen des Grundgesetzes hinausgehen. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern muss man 
festhalten, dass der Rechtsschutz hierzulande bis-
lang hinterherhinkte. Das wollen wir mit der Einfüh-
rung einer Individualverfassungsbeschwerde nun 
ändern. Sie aktiviert die grundrechtliche Substanz 
der Landesverfassung, steigert deren praktische Re-
levanz und rückt sie stärker in das Bewusstsein der 
Bevölkerung. Sie ist deshalb auch ein Instrument zur 
Teilhabe der Bürger am Staat. 

Das klare Bild der spannenden Anhörung hat erge-
ben, dass wir einen wichtigen Schritt für die Bürge-
rinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen machen. 
Der Verfassungsgerichtshof, der bislang eher ein 
Staatsgerichtshof ist und sich in der Praxis im We-
sentlichen mit Normenkontrollverfahren, Organstrei-
tigkeiten und Kommunalverfassungsbeschwerden 
beschäftigt, also in der Regel Streitigkeiten zwischen 
Landesorganen, wird zu einem Bürgergericht, das 
den einzelnen Bürgern, also den Menschen in unse-
rem Land, zur Wahrung ihrer Rechte verhilft. 

In den vergangenen dreieinhalb Monaten haben wir 
uns im Rechtsausschuss intensiv mit dem Gesetz-
entwurf befasst. Lassen Sie mich heute drei Fragen 
noch einmal aufgreifen. 

Erstens. Soll die Individualverfassungsbeschwerde 
in der Landesverfassung geregelt werden? Viele Ex-
perten haben sich dafür ausgesprochen. Auch wir 
sind diesem Anliegen gegenüber nicht abgeneigt. 
Der Verfassungsgerichtshof ist ein Verfassungsor-
gan. Und ja, dessen Zuständigkeit sollte sich direkt 
aus der Landesverfassung ergeben. Das ist für uns 

jedoch kein Grund, das Gesetzgebungsverfahren zu 
verzögern. Im Gegenteil: Es muss jetzt losgehen. 

Wir schlagen deshalb vor, die Individualverfassungs-
beschwerde zunächst hier und heute einfachgesetz-
lich zu regeln. In einem weiteren Schritt, in einem 
neuen verfassungsändernden Gesetzgebungsver-
fahren, kann dann die Verankerung in der Landes-
verfassung erfolgen. So lief es, ohne dass dies ein 
Präjudiz ist, auch auf Bundesebene; denn im Grund-
gesetz wurde Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a ebenfalls später 
ergänzt. 

Zweitens. Braucht der Verfassungsgerichtshof eine 
erhöhte Personalausstattung, um die zusätzlichen 
Verfahren bewältigen zu können? Wer diese Frage 
beantwortet, wirft einen Blick in die sprichwörtliche 
Glaskugel. Stand heute wissen wir nicht, wie sich die 
Zahl der Verfahren und der Arbeitsaufwand beim Ge-
richtshof entwickeln werden. Wir begrüßen die Idee, 
Kammern zu bilden und dadurch die Arbeit zu struk-
turieren. Die Personalsituation werden wir aufmerk-
sam im Blick behalten. Wenn es nötig ist, werden wir 
schnell handeln. Denkbar ist auch, dies nicht direkt in 
den Spruchkörpern, sondern bei den wissenschaftli-
chen Mitarbeitern zu tun, um die volle Arbeitsfähig-
keit des Gerichtes zu erhalten. 

Drittens. Soll den Kammern ermöglicht werden, of-
fensichtlich begründeten Verfassungsbeschwerden 
alleine, also ohne Beratung im Plenum der Richter-
schaft, stattzugeben? Für den Start halten wir das 
nicht für notwendig. Wir wollen zunächst die ersten 
Erfahrungen abwarten. Die Kammern können und 
sollen unzulässige oder offensichtlich unbegründete 
Verfassungsbeschwerden zurückweisen. Schon die 
mögliche Begründetheit einer Verfassungsbe-
schwerde initiiert für uns aber eine so hohe Bedeu-
tung, dass die Befassung des Verfassungsgerichts-
hofs in voller Besetzung angezeigt ist. So ist es bei-
spielsweise auch in Baden-Württemberg und Thürin-
gen geregelt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, CDU und FDP be-
antragen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch 
die Einführung diverser Vorschriften zur Einführung 
und verfahrensrechtlichen Ausgestaltung der Indivi-
dualverfassungsbeschwerde und außerdem die Ein-
führung des elektronischen Rechtsverkehrs beim 
Verfassungsgerichtshof sowie die Anpassung der 
Aufwandsentschädigungen für dessen Mitglieder. 

Darüber hinaus haben wir uns interfraktionell darauf 
verständigt, auch die Gewährung einer Strukturzu-
lage für Amtsanwälte mit diesem Gesetzentwurf auf 
den Weg zu bringen. 

Bitte stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu, und las-
sen Sie uns damit einen Meilenstein in der Ge-
schichte des Verfassungsgerichtshofs setzen. Las-
sen Sie uns dem Grundrechtsschutz in unserem 
Land zu neuer und besserer Wirkung verhelfen. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Dr. Geerlings. – Für die Fraktion der SPD hat 
nun der Kollege Körfges das Wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Ja, Herr Dr. Geerlings, wir haben heute die Ge-
legenheit – und wir werden dem Anliegen zustim-
men –, mit der Einführung einer Individualverfas-
sungsbeschwerde den Bürgerinnen und Bürgern als 
rechtsuchenden Menschen zusätzliche Möglichkei-
ten einzuräumen, ihren Grundrechtsschutz vor dem 
Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen gel-
tend zu machen. 

Ich lege an dieser Stelle großen Wert darauf, dass 
wir diese Diskussion wieder aufnehmen. Es heißt ja 
bei Lukas 15,7, dass im Himmel mehr Freude über 
einen reuigen Sünder als über 99 Gerechte herrscht. 

(Beifall von der SPD) 

– Ich freue mich, dass meine Bibelfestigkeit in meiner 
Fraktion Anerkennung findet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben allen 
Grund dazu, den Menschen hier die gleichen Mög-
lichkeiten einzuräumen wie in anderen Bundeslän-
dern. Allerdings haben wir auch gute Veranlassung, 
über das, was uns in der Anhörung von den Sachver-
ständigen mitgegeben worden ist, nachzudenken. 

Ich will nur ganz kurz daran erinnern, dass die regie-
rungstragenden Fraktionen mit Hinweis auf die Ver-
fassungskommission zunächst gar nicht so über-
zeugt davon waren, in dieser Angelegenheit eine um-
fassende neue Anhörung stattfinden zu lassen. 

Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns darauf geei-
nigt haben, sie doch durchzuführen, weil insbeson-
dere bezogen auf die auch vom Kollegen Dr. Geer-
lings angesprochenen Punkte doch eindeutig klar ge-
worden ist, dass es weiteren Handlungsbedarf gibt. 
Dieser muss allerdings nicht jetzt vorrangig behan-
delt werden. 

Ich freue mich darüber, dass sich hier offensichtlich 
eine verfassungsändernde Mehrheit abzeichnet, und 
will an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Papier zitie-
ren, der in der Anhörung gesagt hat: 

„Der Verfassungsgerichtshof des Landes ist ein 
Verfassungsorgan, seine Zuständigkeiten sollten 
sich daher im Grundsätzlichen bereits aus der 
Verfassung ergeben.“ 

Meine Damen und Herren, das ist auch unsere Auf-
fassung. 

Darüber hinaus will ich sagen, dass dies auch einen 
gewissen Schutz für die Grundrechte bedeutet; denn 

Änderungen in diesem Bereich könnte man dann 
ebenfalls nur mit verfassungsändernden Mehrheiten 
vornehmen. 

Insoweit werden wir sicherlich Gelegenheit haben – 
wir haben ja gestern einen entsprechenden Antrag 
eingebracht –, uns über Details zu unterhalten. Ich 
begrüße auf jeden Fall die allgemeine Bereitschaft, 
hier diesen Weg zu gehen.  

Darüber hinaus gibt es – apropos Anhörung – ein 
weiteres Anliegen. Wir haben im Ausschuss darauf 
verzichtet, den Änderungsantrag abstimmen zu las-
sen, der Ihnen heute zur Abstimmung vorliegt. Ich 
würde ihn trotz Ihrer eben auch wieder geäußerten 
Bedenken zur Annahme empfehlen, und zwar aus 
zwei relativ einfachen Gründen: 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Alle Sachverständigen und auch die Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofs in Nordrhein-Westfalen ha-
ben auf unsere Nachfrage hin empfohlen, an der 
Stelle eine Regelung aufzunehmen, die dem Bun-
desverfassungsgerichtsgesetz quasi nahekommt, 
weil es kaum einsehbar ist, dass offensichtlich be-
gründete Verfassungsbeschwerden an der Stelle 
nicht auch positiv beschieden werden können. 

Wer auf Evaluierung hinweist, der muss sich natür-
lich die Gegenfrage gefallen lassen, wie lange man 
es vor Ort evaluieren will, während es sich auf Bun-
desebene beim Bundesverfassungsgericht schon 
hervorragend bewährt hat. 

Von daher sollten wir uns hier jetzt nicht über Urhe-
berrechte womöglich entzweien, sondern ich würde 
mir wünschen, dass wir ein gutes Anliegen dadurch 
verbessern, dass wir so eine pragmatisch und gut 
geeignete Möglichkeit an der Stelle noch einführen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir – das will ich ausdrücklich betonen – machen un-
sere Zustimmung davon aber nicht abhängig. Wenn 
es der Wahrheitsfindung und der Verbesserung der 
Gerechtigkeit dient, beschließen wir jetzt mit allen, 
die das mitmachen, gemeinsam die Einführung der 
Individualverfassungsbeschwerde, werden jedoch 
auf den Punkt zurückkommen. Denn so ganz kann 
ich dieser Erprobung nicht glauben. Herr Dr. Geer-
lings war wirklich sehr ehrlich, indem er auch über 
Kosten gesprochen hat. Womöglich verbirgt sich hin-
ter dieser Frage nur ein verdeckter Kostenvorbehalt. 
Ich denke, das kann man in der Tat intensiv beraten. 

Ich will Ihnen deutlich sagen, wer A sagt, muss auch 
B sagen. Wer bessere Möglichkeiten für die Bürge-
rinnen und Bürger schaffen will, muss notwendiger-
weise bereit sein, an der Stelle entstehende Kosten 
zu tragen und mit zu unterschreiben. 
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Ein Letztes – das hat mit dem eigentlichen Anliegen 
nichts zu tun, aber es ist trotzdem gut, dass ein ge-
meinsamer Änderungsantrag auf den Weg gebracht 
worden ist –: Die Tatsache, dass die Strukturzulage 
für Amtsanwältinnen und -anwälte bislang nicht vor-
gesehen war, hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. 

(Sven Wolf [SPD]: Ganz genau!) 

Nun schließen wir hier gemeinsam eine Gerechtig-
keitslücke. Insoweit bin ich froh darüber, dass wir die 
Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle eine maß-
gebliche Verbesserung für uns Beschäftigten vor-
nehmen. – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Körfges. – Nun spricht für die FDP-Fraktion 
Herr Mangen. 

Christian Mangen (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Heute ist in rechtspolitischer Hin-
sicht ein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Denn die Einführung der Individualverfassungsbe-
schwerde, die wir heute beschließen wollen, stellt ei-
nen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung der Bürger-
rechte dar. Wie bereits in der ersten Lesung erwähnt, 
ist es den Bürgerinnen und Bürgern nur so möglich, 
eine Verletzung ihrer in der Landesverfassung erteil-
ten Rechte vor dem Verfassungsgerichtshof geltend 
zu machen. Das, was ihnen bislang verwehrt blieb, 
ist ihnen nunmehr möglich. 

Die Anhörung hat deutlich gezeigt, wie richtig und wie 
wichtig der Gesetzentwurf ist. So sagt etwa Herr Pro-
fessor Wittreck in seiner Stellungnahme:  

„Der vorliegende Entwurf … verdient in rechtspo-
litischer Perspektive Beifall.“ 

Nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten des Bun-
desverfassungsgerichtshofs, Professor Papier, ist 
die Einführung einer Landesverfassungsbeschwerde 
überfällig. Auch die Präsidentin des Verfassungsge-
richtshofs begrüßt ausdrücklich, dass auch den Bür-
gerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen die 
Möglichkeit gegeben werden soll, mit der Behaup-
tung, durch die öffentliche Gewalt des Landes in ih-
ren Grundrechten verletzt worden zu sein, den Ver-
fassungsgerichtshof anzurufen. Diese Einschätzun-
gen sind stellvertretend für die zahlreichen positiven 
Bewertungen des Gesetzentwurfs und zeigen, wie 
richtig und wie wichtig er ist. 

Der Änderungsantrag der SPD indes ist abzulehnen. 
Die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene Beschrän-
kung der Entscheidungskompetenzen der Kammer 
auf die Zurückweisung unzulässiger oder offensicht-
lich unbegründeter Verfassungsbeschwerden trägt 
dem Gedanken Rechnung, dass die durch eine Be-
gründetheit indizierte Bedeutung der Verfassungsbe-
schwerde durch eine Befassung des Verfassungsge-
richtshofs in voller Besetzung Rechnung tragen soll. 

Dementsprechend verzichten etwa auch Baden-
Württemberg und Thüringen darauf, die Entschei-
dungskompetenzen der Kammern auf die Stattgabe 
offensichtlicher Verfassungsbeschwerden zu erstre-
cken. Unzuträglichkeiten dahin gehend, dass der 
Verfassungsgerichtshof ohne positive Entschei-
dungsbefugnis der Kammern im Eilverfahren nicht 
rechtzeitig entscheiden kann, sind nicht zu befürch-
ten. 

§ 27 Abs. 6 des Gesetzentwurfs ordnet ausdrücklich 
an, dass der Verfassungsgerichtshof bei besonderer 
Dringlichkeit eine einstweilige Anordnung erlassen 
kann, wenn der Präsident oder der Vizepräsident und 
mindestens zwei weitere Mitglieder mitwirken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, schließlich 
möchte ich noch kurz auf den von der NRW-Koalition 
gemeinsam mit der Fraktion der SPD und der Frak-
tion der Grünen eingebrachten Änderungsantrag ein-
gehen. Wir freuen uns sehr, dass nun endlich auch 
die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte die Struktur-
zulage erhalten. Dies ist nur gerecht. War es doch 
bei den Gerichtsvollziehern in dessen Laufbahn ge-
nauso, so muss es auch für die Beamtinnen und Be-
amten des Amtsanwaltsdienstes gelten. – Vielen 
Dank und Glück auf! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Mangen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht nun Herr Engstfeld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beginne mit dem 
Positiven. Ich freue mich sehr, dass es interfraktionell 
gelungen ist, einen Änderungsantrag von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ins Verfahren 
zu bringen, um die von Ihnen, Herr Mangen, er-
wähnte Strukturzulage für die Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte jetzt hier einbringen und beschließen 
zu können. Vielen Dank dafür! 

Nach der Rede von Herrn Dr. Geerlings von der 
CDU-Fraktion muss ich jedoch Wasser in den Wein 
gießen. Er hat gesagt, heute werde Rechtsge-
schichte geschrieben, man werde heute einen Mei-
lenstein erleben. Ich finde es ärgerlich, dass die CDU 
sich hier heute so verhält. 
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Ich möchte ein bisschen zurückschauen. Wir hatten 
schon in der Verfassungskommission das Thema 
„Individualverfassungsbeschwerde“. Letztendlich ist 
es im politischen Korb – das haben wir hier schon 
mehrfach erwähnt – nicht zu einer Einigung gekom-
men. Aus dem Abschlussbericht der Verfassungs-
kommission möchte ich gern die Passage zur Indivi-
dualverfassungsbeschwerde zitieren. Da heißt es 
nämlich:  

„Eine Verständigung zwischen den Fraktionen 
konnte nicht gefunden werden, weil dieser Punkt 
mit den politischen Punkten Quoren, Wahlrecht, 
direkte Demokratie und der Schuldenbremse ver-
knüpft war und insoweit keine Gesamtlösung ge-
funden werden konnte.“ 

Die Wahrheit ist: Bezüglich der direkten Demokratie 
waren wir uns einig. Kollege Körfges und ich waren 
Obleute und wissen, worüber wir reden. Bei der 
Schuldenbremse waren wir uns mit Lutz Lienenkäm-
per eigentlich einig. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ja!) 

Wir waren durch. Bei den Quoren hatten wir schon 
einen festen Kompromiss zwischen allen Fraktionen. 
Beim Wahlrecht geht es ja nur darum: Erlauben wir 
Menschen ab 16 Jahren, richtig an unserer Demo-
kratie partizipieren zu können, oder nicht? Senken 
wir das Wahlalter für dieses Parlament auf 16 Jahre?  

Als wir damals in der Runde der Fraktionsvorsitzen-
den verhandelt haben, hat Christian Lindner signali-
siert, er ist inhaltlich nicht überzeugt, würde es im 
Sinne des Kompromisses aber mittragen. Die ein-
zige, die dagegen war und ein Veto eingelegt hat, 
war die CDU-Fraktion, weil sie nicht bereit war, das 
Wahlrecht für 16-Jährige einzuführen. Deswegen 
gibt es diesen politischen Korb nicht. Und deswegen 
haben wir damals die Individualverfassungsbe-
schwerde nicht bekommen. Das ist mein Punkt hier 
in der Debatte. Die hätten wir in der letzten Legisla-
turperiode schon längst haben können. Das war der 
erste Punkt. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Zweiter Punkt. Was ist danach passiert? – Danach 
ist Folgendes passiert: Direkt im Anschluss an die 
Verfassungskommission gegen Ende der Legislatur-
periode hat die FDP-Fraktion im November 2016 ei-
nen Gesetzentwurf zur einfachgesetzlichen Einfüh-
rung einer Individualverfassungsbeschwerde einge-
bracht.  

Ich zitiere jetzt mal den Kollegen Kamieth, der am 
10. November 2016 für die CDU-Fraktion Folgendes 
zu Protokoll gegeben hat – Plenarprotokoll 16/127 –: 

„Eine Individualverfassungsbeschwerde ist beim 
Bundesverfassungsgericht und in elf Bundeslän-

dern möglich … Neben Nordrhein-Westfalen ver-
zichten derzeit auch Hamburg, Bremen, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein auf die Möglich-
keit der Individualverfassungsbeschwerde.“ 

Er führt aus: 

„Tatsächlich besteht auch kein Bedarf.“ 

Die CDU-Fraktion hat uns hier vor knapp zwei Jahren 
noch erzählt, es bestehe überhaupt kein Bedarf für 
die Einführung einer Individualverfassungsbe-
schwerde. Herr Kamieth sagte nämlich: 

„Ihre Einführung auf Landesebene ist nicht zwin-
gend erforderlich, um den Einwohnern von Nord-
rhein-Westfalen einen angemessenen Rechts-
schutz zu gewähren, da Gegenstand der Verfas-
sungsbeschwerde beim Bund nicht nur Bundes-, 
sondern auch Landesrecht sein kann.“ 

Dann wird das noch von der CDU-Fraktion getoppt, 
Herr Dr. Geerlings. Herr Kamieth hat uns hier im Ple-
num erklärt: 

„Wenn uns allerdings daran gelegen ist, die Lan-
desverfassung zu stärken, ist fraglich, ob eine so 
essenzielle Ausweitung der Rechte der Bürger 
und eine essenzielle und grundlegende Erweite-
rung des Aufgabenbereichs des Verfassungsge-
richtshofs durch ein einfaches Gesetz vorgenom-
men werden darf oder ob nicht die Verfassungs-
änderung in diesem Fall ein Muss ist.“ 

Sie haben doch infrage gestellt, dass diese einfach-
gesetzliche Regelung, für die Sie sich hier heute ab-
feiern lassen wollen, überhaupt der richtige Weg ist. 
Der richtige Weg wäre eigentlich – das haben wir 
gestern diskutiert –, wie im Grundgesetz auch und 
wie es übrigens – das habe ich gestern noch nicht 
erwähnt – … In elf Bundesländern haben wir die In-
dividualverfassungsbeschwerde. In neun von 16 
Bundesländern, die dieses Instrument haben, steht 
die Individualverfassungsbeschwerde in der Verfas-
sung. Natürlich! Im Grundgesetz steht sie doch auch.  

Ihr Hilfsargument, das Sie auch heute genannt ha-
ben, ist doch absurd. Sie haben immer gesagt: Ja, 
aber im Grundgesetz war das auch nicht so. Damals, 
im Nachkriegsdeutschland, hat man zuerst mal eine 
einfachgesetzliche Regelung geschaffen und dann 
hat man es erst ins Grundgesetz geschrieben. – 
Kennen Sie eigentlich den Grund, warum man es da-
mals ins Grundgesetz aufgenommen hat? Das war 
genau das Argument, das ich gestern genannt habe 
und weshalb wir alle sagen, warum es eigentlich di-
rekt in die Verfassung gehört: Dadurch, dass es in 
der Verfassung steht, kann es nur mit einer Zweidrit-
telmehrheit verändert werden. Wenn man es mit den 
Bürgerrechten ernst meint, dann überlässt man das 
keiner einfachgesetzlichen Regelung, weil diese je-
derzeit wieder geändert oder abgeschafft werden 
kann. 
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(Beifall von den GRÜNEN) 

Genau deswegen hat man damals in die Verfassung 
geschrieben. 

Meine Redezeit ist leider vorbei. Ich könnte jetzt noch 
ein paar Sachen sagen. Ich finde es auch ein biss-
chen ärgerlich, dass wir diese beiden Verfahren nicht 
zusammengebracht haben. Da bin ich übrigens an-
derer Meinung als Sie, Herr Justizminister.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Engstfeld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe die Signale 
gestern gehört und freue mich auf die weitere De-
batte. Wir stimmen dem Antrag aber trotzdem zu. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Die Redezeit ist um. 
Die Zwischenfrage ist damit abgearbeitet. Sonst 
kommen wir sehr in Verzug. Vielen Dank, Herr 
Engstfeld, für Ihre etwas zu lange Rede. – Für die 
AfD-Fraktion spricht nun Herr Röckemann. 

Thomas Röckemann (AfD):  

„Wenn keiner ja sagt, sollt ihr es sagen, wenn kei-
ner nein sagt, sagt doch nein, wenn alle zweifeln, 
wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein.“ 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Auszug 
aus dem Gedicht von Lothar Zenetti hat an Aktuali-
tät nichts verloren. Ja, auch die AfD will die Indivi-
dualverfassungsbeschwerde für Nordrhein-Westfa-
len. Ja, wir wollen die Bürger- und Verbraucher-
rechte stärken. Trotzdem ist der Gesetzentwurf der 
Landesregierung nicht nur unvollständig, er steht 
zudem auf tönernen Füßen.  

Unvollständig ist er deshalb, weil die Verankerung 
von Verfassungsrechten – Sie haben das heute 
schon mehrfach gehört – natürlich in die Verfas-
sung gehört. Wohin auch sonst!  

Nun aber bringt die Landesregierung diese wichtige 
Bestimmung als einfaches Landesgesetz ein und 
dies wider besseres Wissen. Einen anderen 
Schluss lässt der Verlauf dieser Debatte und der 
gestrigen Debatte zum Änderungsantrag der AfD, 
der von Rot-Grün plagiiert wurde, gar nicht zu. 

Die Argumentation, dass die Verfassungsbe-
schwerde auf Bundesebene zunächst ebenfalls nur 
einfachgesetzlich eingeführt wurde, dient doch nur 
dem Schein. Tatsächlich haben Sie nicht nur Angst 
vor Ihrer eigenen Courage, sondern auch davor, mit 
Ihrer gerade einmal Einstimmenmehrheit in einer 

wichtigen Angelegenheit zu unterliegen. Hier wer-
fen sicherlich die Wahlen in Bayern und Hessen 
große Schatten voraus. Sonst sind Sie mit Ihren 
Blockadepartnern von Rot-Grün doch regelmäßig 
eins. 

Weiter: Nach den Anhörungen im Ausschuss dürfte 
inzwischen auch dem Letzten klar sein, dass die Ar-
beitsbelastung des Verfassungsgerichtshofs durch 
die neue Individualverfassungsbeschwerde zuneh-
men wird. Eine erhöhte Anzahl von Richterstellen 
wäre eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. 
Dies wurde im Rechtsausschuss auch ausgiebig 
beraten. Wie viele Richterstellen sind eigentlich da-
für eingeplant?  

Sie wissen schon, dass die Verfassungsrichter rich-
tige Richter sind, die richtige Richterstellen inneha-
ben und die bislang lediglich für das Verfassungs-
gericht freigestellt wurden? Eine Richterschwemme 
in Nordrhein-Westfalen ist uns nicht bekannt, auch 
nicht, dass die Richter in Nordrhein-Westfalen über 
eine zu geringe Arbeitsbelastung klagen. Es fehlen 
immer noch etliche Richterstellen an den ordentli-
chen und an den Fachgerichten Nordrhein-Westfa-
lens. Woher wollen Sie diese Leute nehmen? Wo ist 
die Verankerung dieser Posten im Haushalt? Wir 
vermissen hier ein tragfähiges Konzept.  

Eine Alternative für die Richterarmut könnte die Er-
höhung der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter 
sein. Und niemand Geringeres als die Präsidentin 
des Verfassungsgerichtshofes regte dies an. 

Haben Sie hier entsprechende Stellen vorrätig? – 
Soweit ich mich entsinnen kann, ist das nicht der Fall, 
und es gibt auch im Haushalt keine entsprechende 
Verankerung dafür. Wo ist Ihr Konzept? 

Nicht nur die Personalfrage ist unbeantwortet. Zur-
zeit tagt der Verfassungsgerichtshof in den Räum-
lichkeiten des Oberverwaltungsgerichts in Münster. 
Dies wird jedoch nicht mehr ausreichend sein, wenn 
der Gerichtshof infolge der zunehmenden Fallzahl 
vergrößert werden muss. Halten Sie entsprechende 
repräsentative Liegenschaften vor, um dem An-
spruch gerecht zu werden? Schließlich handelt es 
sich um das Landesverfassungsgericht und nicht um 
das Amtsgericht Posemuckel. 

Sie sehen: Das vorliegende Gesetz ist ein Schnell-
schuss, dessen Auswirkungen nicht bis zum Ende 
durchgedacht wurden. Aber dabei befinden Sie sich 
in illustrer Gesellschaft. Wir denken mit Grausen an 
die Fehlleistung Ihrer Frau Bundeskanzlerin im Rah-
men ihrer „Wir schaffen das“-Idiotie. Über 100.000 
nicht erledigte Fälle offensichtlichen Asylmiss-
brauchs, die zurzeit die Verwaltungsgerichte in Nord-
rhein-Westfalen lahmlegen, müssten Mahnung ge-
nug sein. 

Setzen Sie deshalb nicht bereits zu Anfang auf das 
Prinzip Hoffnung nach den Grundsätzen des „Es wird 
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schon irgendwie gutgehen“. Das ist unseriös gegen-
über den Bürgern. Die erwarten nämlich von einem 
Verfassungsgericht zeitnahe Entscheidungen und 
kein Herum-Merkeln. 

Wir werden uns daher heute der Stimme enthalten, 
wohlwissend, dass die Individualverfassungsbe-
schwerde einfachgesetzlich sowieso auf den Weg 
gebracht wird. 

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Das ist ja ein su-
per Argument!) 

Der Verlauf der Debatten hat nämlich gezeigt, dass 
das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist und ein 
breiter Konsens besteht, die Individualverfassungs-
beschwerde in der Landesverfassung zu verankern. 
Das wird seine Zeit dauern. Bis dahin hat die Lan-
desregierung Zeit, die Voraussetzungen und die 
Möglichkeiten zu schaffen, um einen geordneten Ge-
richtsbetrieb zu garantieren. Dann können Sie unse-
rer Zustimmung auch gewiss sein. 

Zum Änderungsantrag der Blockadegemeinschaft 
aus CDU, SPD und FDP ist anzumerken, dass dieser 
handwerklich schlecht gemacht ist. Wir als AfD wer-
den uns für die Neustrukturierung des Landesbesol-
dungsgesetzes einsetzen, um die bestehenden Un-
gerechtigkeiten zu beheben. Der Änderungsantrag 
der SPD ist nett gemeint, doch nur kopiert und nicht 
eins zu eins umsetzbar. Wir werden uns daher bei 
den Abstimmungen über die Anträge enthalten. – 
Glück auf und Gottes Segen! 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Röckemann. – Nun spricht für die Landesregierung 
der Justizminister, Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn der 
Landtag heute das Gesetz zur Einführung der Indivi-
dualverfassungsbeschwerde beschließt, dann nimmt 
Nordrhein-Westfalen – gut 70 Jahre nach der ersten 
Debatte im Landtag – an einer Entwicklung teil, wo-
nach die Verfassungsbeschwerde auf Landesebene 
als wesentlicher Bestandteil eines effektiven Grund-
rechtsschutzes angesehen wird. 

Ich habe gerade mit etwas Schmunzeln erlebt, mit 
welchem Temperament noch versucht wird, dem 
einen oder anderen etwas um die Ohren zu hauen. 
Ich glaube, es wäre schöner gewesen, wir hätten 
in aller Einmütigkeit gesagt: Prima, dass wir so 
weit sind! – Nach 70 Jahren, Herr Engstfeld, spie-
len die letzten Wochen vielleicht nicht die entschei-
dende Rolle. 

Jeder wird künftig den Verfassungsgerichtshof mit 
der Behauptung anrufen können, durch die öffentli-
che Gewalt des Landes in einem seiner in der Lan-
desverfassung enthaltenen Rechte verletzt zu sein. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Frau Düker? 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Von Frau Dü-
ker gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das hört sich gut 
an. – Bitte schön, Frau Kollegin. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, Sie kennen 
die Frage noch nicht. Vorsicht! 

(Heiterkeit von der SPD) 

Danke schön. – Sie haben schon recht. Wir sollten 
nach vorne schauen und sehen, dass es ein guter 
Konsens ist. Das ist für die Demokratie sicher gut. 
Trotzdem interessiert uns schon, warum in der 
letzten Legislaturperiode – wir haben zusammen 
im Rechtsausschuss gesessen – für den Kollegen 
Kamieth, der immerhin rechtspolitischer Sprecher 
war, diese einfachgesetzliche Regelung unmöglich 
war. 

Was ist in der Zwischenzeit bei Ihnen passiert, dass 
Sie einen Wandel von „Alles falsch“ zu „Das ist 
Rechtsgeschichte“ vollzogen haben? Welches Argu-
ment hat diese komplette 180-Grad-Wende bei 
Ihnen hervorgerufen? Mich würde interessieren, was 
passiert ist. 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Liebe Frau 
Düker, ich lasse Ihre Fragen gern zu, aber das ist 
nichts Neues. Ich wusste schon vorher, dass Sie 
diese Frage stellen würden. Ich möchte mit Ihnen 
aber keinen rechtshistorischen Dialog führen, und ich 
möchte auch keine Gründe für die Einführung wie-
derholen, denn das haben die Sachverständigen in 
der Anhörung bereits ausführlich getan. Ich möchte 
mit Ihnen vielmehr ein Stück nach vorne gehen und 
über die Frage nachdenken: Wie schafft das Verfas-
sungsgericht das denn in allem? 

Die Frage, ob die Individualverfassungsbeschwerde 
in die Landesverfassung gehört oder nicht, ist doch 
heute kein Thema mehr. Wir haben uns gestern aus-
führlich darüber unterhalten und einen Weg gefun-
den. Seien Sie doch nicht so entsetzt, dass es ein-
fachgesetzlich gemacht wird. 

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Das gehört zu-
sammen!) 
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Das ändert doch nichts am Instrument. Sorry, aber 
das ist nur der Versuch, sich ein Stück abzugrenzen. 
Das interessiert aber eigentlich niemanden. 

(Unruhe) 

Bezüglich der erwarteten Arbeitsbelastung beim Ver-
fassungsgericht kann ich nur schmunzeln, wenn 
mein Vorredner meint, wir hätten kein Konzept oder 
wir hätten nicht überlegt. Lieber Herr Röckemann, ich 
hätte gern gehört, dass Sie einmal deutlich machen, 
welche Arbeitsbelastung Sie erwarten. Wir haben 
Ihnen doch Zahlen genannt. Sie kennen die Belas-
tungen der anderen Landesverfassungsgerichte, 
und wir haben deutlich gemacht, dass die große 
Schwemme, die Sie in den Raum stellen, nicht zu er-
warten ist, weil in keinem anderen Bundesland die 
Zahl so deutlich zunimmt. 

Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir genug 
Richter haben, die wir einsetzen können, und wir ha-
ben natürlich Möglichkeiten, diese unterzubringen. 
Hätten Sie uns danach gefragt, hätten Sie auch eine 
Antwort bekommen.  

Wir haben deutlich gesagt, wir werden zunächst die 
Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter ein Stück er-
höhen. Diese werden alles entsprechend vorberei-
ten, sodass das Verfassungsgericht in der Lage ist, 
die Verfahren zügig abzuarbeiten. Auch heute kann 
sich niemand darüber beschweren, dass das Verfas-
sungsgericht zu viel Zeit benötigt. Das Verfassungs-
gericht ist zügig genug, sonst hätten wir etwas daran 
getan. 

Die Präsidentin weiß auch – auch diese Zusage gibt 
es –, sollte es erforderlich sein, werden wir natürlich 
über einen Zweiten Senat sprechen und uns auch 
andere Schritte überlegen. Mir wäre es auch nicht 
unsympathisch – das sage ich ganz offen –, ein Ver-
fassungsgericht zu haben, das hauptamtlich besetzt 
ist. Dagegen sprechen jedoch noch andere Gründe, 
auch die Belastung. 

Sie sagen, dass der Verfassungsgerichtshof nach 
wie vor im OVG Münster untergebracht sei. Natür-
lich, weil dort der ganze Unterbau der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter mitbenutzt werden kann. Diese hel-
fen und arbeiten zu. Das ist etwas, was sich seit Jahr-
zehnten in Nordrhein-Westfalen bewährt hat, und da-
bei soll es auch bleiben. Wir wollen ein funktionsfähi-
ges Verfassungsgericht und werden das auch sicher-
stellen. Ohne Belege, warum das gefährdet sein soll, 
hätten Sie dieses Thema besser überhaupt nicht an-
gepackt.  

Wir werden über die Zahl der Richter dann sprechen, 
wenn es notwendig ist. Wir haben ein Schranken- 
und Filtersystem eingebaut, sodass Kammern arbei-
ten und in einem begrenzten Umfang ablehnen kön-
nen. Wir wollen nicht, dass sie auch zusprechen kön-
nen. Warum? – Das soll das Verfassungsgericht in 
seiner Gesamtheit machen, der Bedeutung wegen. 

Dafür ist das Verfassungsgericht wichtig genug, und 
auch die entsprechende Klage.  

Ich meine, nun sollten wir nicht mehr darüber nach-
denken, was es alles an Hindernissen gegeben hat, 
warum es so lange gedauert hat. Wir sollten heute 
froh sein, dass es diese Individualverfassungsbe-
schwerde geben wird, und sollten dafür sorgen, dass 
sie zügig angewendet werden kann. Dann werden 
wir alles das klären, was sich dann, wenn sie Wirk-
lichkeit geworden ist, hier ergibt. Seien Sie sicher: 
Diese Landesregierung wird helfen, damit die Be-
schwerde ein Erfolg ist und den Menschen hilft, ihre 
Rechte zu wahren.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Biesenbach. – Weitere Wortmeldungen ha-
ben wir nicht.  

Dafür haben wir aber Abstimmungen, und zwar drei. 
Die erste findet statt über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Drucksache 17/3003. Wer stimmt 
dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu? – Die 
SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD sowie Herr 
Neppe, fraktionslos. Enthaltungen? – Keine. Damit 
ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion mit 
Mehrheit abgelehnt.  

Wir stimmen – zweitens – ab über den Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Drucksache 17/3136 – Neudruck. 
Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? – Es sind 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen und 
Herr Neppe, fraktionslos. Wer stimmt gegen diesen 
Änderungsantrag? – Niemand. Wer enthält sich? – 
Die AfD-Fraktion. Wir haben damit einen einstimmi-
gen Beschluss über diesen Änderungsantrag 
Drucksache 17/3136 – Neudruck–, und zwar ange-
nommen.  

Drittens stimmen wir ab über den Gesetzentwurf 
der Landesregierung Drucksache 17/2122. Hier 
empfiehlt der Rechtsausschuss in der Drucksache 
17/3054, den Gesetzentwurf Drucksache 17/2122 
unverändert anzunehmen. Wir kommen somit zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf selbst, nun-
mehr in der soeben geänderten Fassung. Damit 
frage ich: Wer stimmt diesem so geänderten Ge-
setzentwurf zu? – CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen sowie Herr Neppe, fraktionslos. 
Wer stimmt gegen diesen Gesetzentwurf? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Die AfD-Fraktion enthält 
sich. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 
17/2122 in der geänderten Fassung angenom-
men und in zweiter Lesung einstimmig im Hohen 
Hause von Nordrhein-Westfalen verabschiedet 
worden.  
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